
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informationen zum Umgang mit einer Lese-Rechtschreib-Störung  

  

  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über den üblichen Umgang mit der Lese-Rechtschreib-Störung 

beim Wechsel an die Städtische Artur-Kutscher-Realschule informieren.   

 

Wenn bei Ihrem Kind bereits eine Lese-Rechtschreib-Störung festgestellt wurde, füllen Sie bitte den 

Antrag aus, indem das Vorgehen erklärt wird. 

Sofern ein aktuelles Gutachten (max. 1 Jahr alt) eines Facharztes für Kinder – und Jugendpsychiatrie 

vorliegt, bringen Sie dieses bitte zur Einschreibung mit. Sollten Sie dies bis zur Einschreibung nicht 

schaffen, haben Sie noch bis zur ersten Schulwoche im neuen Schuljahr Zeit, das Gutachten 

nachzureichen.  

 

Wenn Sie die fachärztliche Aktualisierung noch während der Grundschulzeit durchführen lassen, kann 

dies Ihrem Kind den Übergang zur neuen Schule erleichtern. 

Falls Sie eine schulpsychologische Testung wünschen, melden Sie Ihr Kind bitte einfach mit dem 

beigefügten Antrag an. Gemeinsam mit dem ärztlichen Gutachten schauen wir uns den Fall in Ruhe an 

und erstellen mit Ihnen eine passende Stellungnahme für Ihr Kind. 

 

Grundsätzlich wird der Zeitzuschlag flexibel gehandhabt (meist bis zu 20 %, in Ausnahmefällen bis zu 

50 %), da die Lehrkräfte ihre pädagogische Einschätzung einbringen. In Fächern mit weniger 

Textanteil, z. B. Mathematik, wird oft nicht der volle Zuschlag benötigt. 

 

 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

Julia Moser und Aurelia Königsbauer 

Schulpsychologinnen 

Aurelia Königsbauer & Julia Moser 

schul.psychologie1@akr.muenchen.musin.de 


